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Amtliche Bekanntmachung
der Gemeinde Heldenrod

Betr.: Öffentliche Bekanntmachung
des Bebauungspianes ’Ober dem
Dorf" Im Ortsteil Dlckschled, Bebau-
ungsplan gemäß § 9 Baugesetzbuch
(BauGB) und Grünordnungsplan ge-
mäß § 9 Abs. 1 Nr. 15,20 und 25 BauGB
Gemäß § 10 BauGß wird öffentlich be-
kannt gemacht, dass der Bebauungs-
plan ’Ober dem. Dorf" im Ortsteil Dick-

schied mit Verfügung des Regierungs-
präsidiums vom.31. Oktober 2000 ge-
prüft und genehmigt wurde.
Nach § 10 Abs 3 BauGB ist die Geneh-
migung durch die Gemeinde öffentlich
bekannt zu machen. Der Bebauungs-
plan' gemäß § 9 BauGB und Grünord-
nungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15, 20
und 25 BauGB tritt mit dieser Bekannt-
machung in Kraft. Die Bekanntmachung
tritt an die Stelle der sonst für Satzungen
vorgeschriebenen Veröffentlichung ge-
mäß § 10 Abs. 3 Satz 5 BauGB. Der
Bebauungsplan sowie die Begründung
und die günordnerischen Festsetzun-
gen werden zu jedermanns Einsicht
während der allgemeinen Dienststunden
zur Erläuterung bei der Gemeindever-
wáltung, im Bauamt, Zimmer 203, Herrn
Zindel, Rathausstraße 9, 65321 Heiden -

rod-Laufenselden, bereitgehalten. Uber
den Inhalt und, die Festsetzungen des
Bebauungsplanes wird auf Verlangen
Auskunft erteilt;
Auf die Vorschriften des § 10 Abs. 3
BauGB wird hingewiesen. Auf die Vor-

söhriften des § 44 Abs. 5 BauGB, wel-
che die Rechte Entschädigungsberech-
tigter und. des § 215 Abs. 2 BauGB,
welcher die Geltendmachung der Verlet-
zung von Formen und Verfahrensvor-
schriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen be-
schreibt, wird hingewiesen und auf Ver-
langen über diese Vorschriften Auskunft
erteilt.
Das Regierungspräsidium Darmstadt
hat auf der vorgelegten Planausferti-
gung einen Genehmigungsvermerk an-
gebracht. Eine Ausfertigung wurde dem
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-

Kreises übersandt.
Heidenrod, 22. November 2000
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